
Ohne eine möglichst breite Anwendung der bodennahen streifenförmigen 

Ausbringungstechnik ist die Zielerreichung der Ammoniakreduktion nicht 

schallbar. BWS8/Höizi 

12.  April 2023 Boden.Wasser.Schutz Der Bauer 11 

Neue Ammoniakreduktionsverordnung stellt 
Landwirtschaft vor Herausforderungen 
Reduktionserfordernis von circa zehn Kilotonnen bis 2030 bei Ammoniak. 

DI Franz  Xaver  Hölzl 

Der aktuellen Österreichi-

schen Luftschadstoff-Inventur 

1990-2020 (OLI), die vom Um-

weltbundesamt erstellt wird, 

ist zu entnehmen, dass die 

Ammoniakemissionen um vier 

Prozent gegenüber dem Jahr 

2005 gestiegen sind. Um die 

Reduktionsziele gemäß EG-L 

2018 zu erfüllen, müssen die 

nationalen Emissionen im Ver-

gleich zum Ist-Wert von 2020 

ab 2020 um 3,0 Kilotonnen (kt) 

und ab 2030 um 9,9 kt niedri-

ger liegen. 

Aus den vorliegenden Emis-

sionsdaten und den im natio-

nalen Luftreinhalteprogramm 

enthaltenen Maßnahmenop-

tionen geht hervor, dass die 

Emissionsreduktionsverpflich-

tung im Jahr 2020 nicht ein-
gehalten wurde und die Ge-

fahr besteht, dass die Emissi-

onsreduktionsverpflichtungen 

für Ammoniak auch weiterhin 

nicht erfüllt werden können. 

Die EU-Kommission hat 

Österreich und 13 weitere 

EU-Staaten Anfang des heu-

rigen Jahres zur Verringerung 

von bestimmten Luftschad-

stoffen aufgefordert. 

Aufgrund der Situation bei 

Ammoniak ist das Bundesmi-

nisterium für Klimaschutz, 

Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie 

(BMK) der Ansicht, dass neben 

förderpolitischen Maßnah-

 

men auch ordnungsrechtliche 

Instrumente erforderlich sind. 

Diese sind so konzipiert, dass 

sich die nötigen Emissionsre-

duktionen mit möglichst ge-

ringen ökonomischen Belas-

tungen für die betroffenen Be-

triebe erzielen lassen. 

Daher hat das BMK als zu-

ständiges Ministerium eine 

Ammoniakreduktionsverord-

nung mit 1. Jänner 2023 in 

Kraft gesetzt, die zur Zieler-  

reichung führen soll. In die-

ser Verordnung sind folgende 

neue Bestimmungen festge-

legt: 
■ Einarbeitung von Gülle, 

Jauche, Gärrest und nicht ent-

wässertem Klärschlamm sowie 

Geflügelmist, einschließlich 

Hühnertrockenkot, auf land-

wirtschaftlichen Nutzflächen 

ohne Bodenbedeckung unver-

züglich, spätestens aber inner-

halb von vier Stunden nach 

dem Zeitpunkt der Ausbrin-

gung. Die Einarbeitungsfrist be-

ginnt mit der Beendigung des 

Ausbringungsvorgangs auf ei-

nem Schlag. 

■ Harnstoff als Dünge-

mittel für Böden darf nur noch 

aufgebracht werden, soweit 

ihm ein Ureasehemmstoff zu-

gegeben ist oder er unverzüg-

lich, spätestens aber innerhalb 

von vier Stunden nach dem 

Zeitpunkt der Ausbringung 
eingearbeitet wird. Die Einar-

beitungsfrist beginnt mit der 

Beendigung des Ausbringungs-

vorgangs auf einem Schlag. 

■ Übergangsfrist 2023: 

Abweichend davon darf unsta-

bilisierter Harnstoffdünger im 

Pflanzenbestand nach der Saat 

(Kopfdüngung) noch bis ein-

schließlich 30. Juni 2023 ohne 

Verpflichtung zur Einarbei-

tung aufgebracht werden. Ab 

1. Juli 2023 darf unstabilisierter  

Harnstoffdünger im Pflanzen-

bestand als Kopfdünger ohne 

Verpflichtung nicht mehr zur 

Einarbeitung verwendet wer-

den. Nicht betroffen sind An-

wendungen, bei denen die Ein-

arbeitung im Bestand möglich 

ist. Beispielsweise wird Mais, 

solange die Pflanzenhöhe eine 

Überfahrt noch zulässt, mit ei-

nem sogenannten Hackgerät 

bearbeitet. Hierbei kann der 
Harnstoffdünger (gleichzeitig 

mit der mechanischen Pflan-

zenschutzanwendung) in ei-

nem Arbeitsgang eingearbei-

tet werden. In diesem Fall gilt 

die Einarbeitungsfrist von vier 

Stunden. Vor der Saat ist un-

stabilisierter Harnstoffdünger 

seit 1. Jänner 2023 binnen vier 

Stunden einzuarbeiten. 

■ Dokumentationsver-

pflichtung: Die Einarbeitung 

von den betroffenen Wirt-

schaftsdüngern und Harnstoff 

ist schlagbezogen zu doku-

mentieren. 

■ Abdeckung von An-

lagen oder Behältern zur La-

gerung von flüssigem Wirt-

schaftsdünger und flüssigem 

Gärrest bis zum 1. Jänner 2028. 

Die Landwirtschaftskammer 

OÖ lehnt die Abdeckung von 

Behältern zur Lagerung von 

flüssigen Wirtschaftsdüngern 

ab, da diese Maßnahme unver-

hältnismäßig hohe Kosten für  

die Landwirtschaft mit gerin-

ger Wirkung verursacht. 

■ Überprüfung: Das Kli-

maschutz-Ministerium (BMK) 

überprüft diese Verordnung bis 

spätestens 31. Dezember 2025 

besonders im Bereich der bo-

dennahen Ausbringung, des 

Einsatzes von Harnstoff und 

der Abdeckung von Güllegru-

ben, um sicherzustellen, dass 

Fortschritte in Bezug auf die 

Zielerreichung für Ammoniak 

erfolgen. 

Die bodennahe streifenför-

mige Ausbringung von flüssi-

gen Wirtschaftsdüngern stellt 

die zentrale Maßnahme dar, 

mit der die Wirksamkeit der Re-

duktion der Ammoniakverlus-

te in der Systemkette „Stall-La-

ger-Ausbringung" geschlossen 

werden kann. In Österreich fal-

len  ca.  25 Millionen Kubikme-

ter flüssige Wirtschaftsdünger 

(Gülle, Jauche, Biogasgülle) an. 

Aktuell werden über fünf Mil-

lionen Kubikmeter bodennah 

ausgebracht. Bis zum festge-

legten Überprüfungszeitpunkt 

Ende 2025 sollte diese Menge 

auf mindestens zehn Millio-

nen Kubikmeter, besser noch 

auf zwölf Millionen Kubikme-

ter gesteigert werden, um das 

festgesetzte erforderliche Ziel 

von 15 Millionen Kubikmeter 

bis 2030 erreichen zu können. 

Die Investitionsförderung 

und die ÖPUL-Maßnahme 

„Bodennahe Ausbringung 

und Gülleseparierung" unter-

stützen bei der Anwendung 

der kostenintensiven Technik. 

Werden diese Mengen klar ver-

fehlt, droht die Gefahr, dass 

die bodennahe Ausbringung 

ebenfalls gesetzlich verpflich-

tend wird. Daher wird appel-

liert, von diesen Maßnahmen 

möglichst flächendeckend Ge-

brauch zu machen. 

■ Details bei der BWSB un-

ter T 050/6902-1426 oder www. 

bwsb.at bzw. auf 1k-online. 
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